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RS OGH 1973/12/4 8Ob245/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1973

Norm

JN §55

ZPO §500 Abs2 IIG

ZPO §502 Abs3 De

Rechtssatz

Zur Frage der Zulässigkeit der Revision bei Abänderung der erstgerichtlichen Entscheidung durch das Berufungsgericht

hinsichtlich eines von mehreren, teils in innerem Zusammenhang mit dem von der Abänderung betro:enen Anspruch,

teils ohne einen solchen stehenden Ansprüchen.
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